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RECHTSGRUNDLAGEN 

§§ 1 - 4, 8- 12 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8.12 .1986 (BGBl . I S. 2253) 

§§ 1, 6 18,11, 12 , 14-23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.09.1977 (BGBl.) I S. 1763) zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2665) 

- §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung vom 30.07.1981 (BGBl. 1 S. 833) 

§ 1 der Verordnung über d1e Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden 
Regelungen 1n dem Bebauungsplan.vom 28 .01.1977 GVBl. I S. 102) 

§ 118 HBO vom 24 3. 1986 (GVBl. I S. 2) 

- §§ 5 und 51 der HGO in der Fassung vom 01.04.1981 (GVBJ. I S. 66) 

111111111111 GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES 

BEBAUUNGSPLANES 

• • • ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLJCH ER NUTZUNG 

GE GEWERBEGEB IET 

MI MISCHGEBIET 

SOT SONOERGEBIET TENN ISHALLE 

DiJ FLÄCHE FÜR OEN GEMEIN8EOARF -FEUERWEHR -

]],]]] ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HbCHSTGRENZE 

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL 

GfZ GESCHOSSrLÄCHENZAHL 
o OFFENE BAUWE ISE 

[ J BAUGRENZE ÜBERBAUBARE FLÄCHE 

NICHT ÜBERBAUBARE FLÄCHE 
' 

w w BEREICH OHNE EIN- U. AUSFAHR T 

bFrENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE 

DIE BREITEN DER FAHRBAH~E~ UND GEHWEG[ SIND ~JEwEILS 
DURCH MASSANGABEN IN METERN FESTGELEGT. SOWEIT 
KEINE MASSE ANGEGEBE~, SIND SIE GRAPHISCH ZU ER­
MITTELN , 

PRIVATE GRÜNFLÄCHE -TENN ISSPORTANLAGE-

BEPFLANZUNG U~D GRÜNORDNUNG (GEM . § 9 (l) NR . 25 au. b BauBG) 

ANPFLANZEN VON GROSSKRONJGEN HElMJSCHEN OBSTGEHOLZE~ 

UND LAUBBÄUMEN (S . PrLANZLISTE) 

ANPFLANZEN VOM HE IM 1 SCHEN ST RÄUCHERN ( S. PFLANZLJSTE) 

UMGRENZUNG vo~ FLÄCHEN ZUM ANPFLANZE\ VON BÄUMEN 
UND STRÄUCH ERN (S . PFLAN ZLISTE) 

Pflanzliste 

Hochstä~mige, heimische Obstbä ume 

Großkron1ge, he imische Laubbäume 

T1l1 a cordata 
Carp~nus betulus 
Ouercus robur 
Acer campes"'Lre 
Prunus av1um 
~cer pseudoplatanus 

Heimische StrBu cher: 

V1burnum opulus 
So rbus aucupar1a 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Cornus sangu1nea 
Lon1cera xylosteum 
L1gustrum vulgare 
Sambucus nigra 
Crataegus monogyna 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

'vJ1nterl1nde 
Hainbuche 
St1ele1che 
Feldahorn 
Vogelk1rsche 
Bergahorn 

Gewöhnlicher Schneeball 
Eberesche 
Hase[ 
Pfaffenhütchen 
Hartriegel 
Heckenkirsche 
L1guster 
Schwarzer Holunder 
Eingr1ff eliger Weißdorn 

DER KREISSTRASSE UND IHREN ENTWÄ SS ERUNGSANLAGEN DARF KEIN AB - UND REGEN'NASSER 
AUS DEM PLANUNGSGEBET ZUGEFÜHRT WERDEN. 

SICHTFLÄCHEN DIE VON JEGLICHER BEBAUUNG , VON FAHR ZEUGEN UND VON EINER 
~ BEPFLANZUNG VO N ÜBER O.Sm HÖHE ÜBER OK. KREISSTRA SSE FREIZUHALTEN SIND. 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

Planungsrechtliche Festsetzungen gern. § 9 BauGB in Verbindun g 
mit der BauNVO und bauordnungsrechtliche FestsetzuRgen gern. 
§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 118 HBO. 

1 . 1 PKW-Ste ll plätze . Garagenzufahrten , Hoff18rhen und Trr­
rassen sind in wassergebundener Bauweise herzustellen 
(z . B. Verbundpflaste r mit f ase, Natur sle1npflasler 
oder wassergebun .... dene Schotterdecke ) soweit kein Schadstoffeintrag 
1n das Grundwasser zu befürchten ist. 

1 . 2 Für die rückwärtigen Einfriedigungen der Grundslücke 
sind ausschließlich offene Holzzäune oder Drahlge­
flächte mit Pfosten zulässig. Die Errichtung ~on M8l1Prn 
s1nd unzulässig . 

1.3 Es sind mindestens 60% der n1cht Gb~r­
baulen Grundstücksfläche als Garten oder Grünfläche 
anzulegen . Diese flächen sollen 25% Baum- und Strauch­
pflanzung enthalten (1 Baum ; 10m 2 ; ] Strauch = Jm 2 J . 

Alle bestehenden Obstbäume und Laubbäume außerhalb nPr 
für die Bebauung beanspruchten flächen sind zu erhal!rr1. 

1. 4 Bei notwendigen Grundstückszufahrten dürfen die offenen. Gräben 
nur auf einer Länge von jeweils 6 m verr ohrt werden. 

1. 5 Auf allen Pk'W - Stellfachen ist für jeweils vier Stellplatze ein grosskroniger heimische r 
Laubbaum zu pflanzen u. zu unterhalten 
Vorhandene Obst - u. Laubbäume sind zu erhalten Falls ihre Erhaltung nicht moglich is t 1 

sind sie durch Neup ft.3nz ung zu ers etzen 

1. 6 Gern '1 Abs .5 BauNVO sind innerha lb des 

Gewerbegebietes Leb ensmittt>trnärkte nicht zulässig 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Äuf stellung des Planes durch d1e 
r.~meindevertretung beschlo 
am . ?P . ._ .11 ... 1.9.8.7 ....... . 

OFFENLEGUNG 
Nach Beteiligung der Nachbargemc1nden 
und der Träger öffentlicher Belange 
vom.-~ „. 4„ .. 1 ~~8 .. bis .. ~.·.? .„1~8.~ ..... 
bffentl1ch ausgelegt 
D1e Bekanntmachung der Auslegung war gern. 
Hauptsatzung am .. t5 .„ ~ ... j 9,~& vollenoet 

ERNEUTE OFFEN LEGUNG 
VOM 11 . 7 . 1988 BIS 12 . 7 . 1988 
VER ÖFFENTLICHT AM 1 . 7 . 198 

Das Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 3 BauGB 
wurdE durchgGtührt. 
Dio V6detz:vng von Rechtsvorschritten wird 
nicht geltend gemacht. 

Verfügung vom .... ~ . .': . ~~~: .. 1~~8 ...•. 
Az.: 34 - 61 d 04/01 - )1.51 DE; 

· seil\'?_, ., ;z; 
Im Auftr 

0 ;-l 

GEMEINDE EBSD RGRUND 
ORTSTEIL DREIHAUSEN 
BEBAUUNGSPLAN NR. 7 

PLANUNGSSTAND: FE:B. 19138, JUl-<1 19813 , SEP'f. 1988 

BAUASSESSOR DlPL. lt~G. 
ADOLF W. DAMM ARCHITEKT 

durch 

6301 F-E.~\;, 

\·,'TESEr,_, TH!, 
TEL.: 05~; "· 




